










Niels Knolle
Zur Evaluation der Bachelor- und Master-Studiengänge in der Musikausbildung	 >>  26 

> 

gaben und Fragestellungen einzubringen, die eine Vernetzung oder Kooperation mit außerschulischen 
Institutionen voraussetzen etwa im Blick auf die Konzepte der Ganztagsschule. 

>	� Dass die KMK mit ihrem ergänzenden Beschluss vom Sommer 2005, es den Ländern freizustellen, ob 
sie an dem berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelor auch für die Lehrerausbildung festhalten 
wollen oder nicht, eine drohende Gefahr abwenden musste, dass nämlich die angehenden Musiklehr-
kräfte mit lediglich sechs Semestern und damit angesichts der heutigen Anforderungen an den Beruf 
der Musiklehrkraft völlig unterqualifiziert in den Schuldienst gehen könnten, wird in den Ergebnissen 
der Befragungen überaus deutlich (nur das Land Berlin stellt Musiklehrkräfte mit Bachelor-Abschluss 
ein, allerdings mit reduziertem Gehalt). Alle Befragten haben auf die Frage, ob die Studierenden zum 
Abschluss ihres Bachelor-Studiums der Schulmusik als hinreichend qualifiziert anzusehen sind, eigen-
verantwortlich Musikunterricht an weiterführenden Schulen geben zu können, mit einem eindeutigen 
„Nein“ geantwortet. Sofern allerdings es sich bei dem Studiengang um einen konsekutiven, nicht strikt 
polyvalenten Studiengang handelt, stellen sie fest, dass der von den Bologna-Vorgaben eingeforderte 
stärkere Berufspraxisbezug des Studiums tendenziell zu einer Verbesserung der Ausbildung für den Leh-
rerberuf geführt hat, weil Anzahl, zeitlicher Umfang und die Gewichtung der berufsorientierten Praktika 
zugenommen haben und dadurch die Studierenden sich intensiver mit ihrer Berufsmotivation auseinan-
dersetzen. 

Eindrücke und Erfahrungen im Rückblick auf die bislang realisierten Semester  
der neuen Studiengänge
		
... im Blick auf sich selbst als Lehrende

Fragen 13+30: �Veränderungen der persönlichen Arbeitsschwerpunkte bzw. des Selbstverständnisses als Hoch-
schullehrerin; Verausgabung der Zeitbudgets der Hochschullehrerinnen

Der Transformationsprozess dauert, nimmt man alle Phasen von der ersten Planung bis zur Evaluation nach 
Ende eines vollständigen Durchlaufs der Bachelor-Master-Studiengänge zusammen, ca. acht bis neun Jahre. 
Bezogen auf die Zeitspanne einer typischen Hochschullehrertätigkeit von durchschnittlich 35 Jahren entfällt 
also auf die Teilnahme an dem Transformationsprozess ein Viertel, genug Zeit also, sich unter dem Eindruck 
von Erfahrungen im Rahmen des Transformationsprozesses in seinem Selbstverständnis hinsichtlich der Teil-
nahme an der Selbstverwaltung, des persönlichen Engagements für Forschung, des beratenden Umgangs mit 
Studierenden und auch der kritischen Einschätzung der Bedeutung von Prüfungen zu verändern. 

>	 �Aspekt Forschung und Publikationstätigkeit. Es gibt nur wenige Professorinnen der Musikpädagogik, die 
Drittmittel- bzw. Auftragsforschung betreiben, teils, weil nur selten für musikpädagogische Forschungs-
vorhaben Drittmittel zur Verfügung gestellt werden, teils, weil insbesondere an den Musikhochschulen 
die Deputatsverpflichtungen zu wenig Zeit für selbständige Forschung lassen, teils weil die geringe An-
zahl der musikpädagogischen Professuren in den meisten Institutionen angesichts der Fülle der Auf-
gaben in der Lehre und der Selbstverwaltung eigentliche Forschungsarbeit kaum erlaubt. Wenn daher 
die überwiegende Zahl der befragten Kolleginnen darauf hinweist, dass der Transformationsprozess kei-
nen Einfluss auf den Umfang der Forschungstätigkeit hat, dann deshalb, weil sie auch schon zuvor im 
anspruchsvollen Sinn nicht zu eigener Forschung gekommen sind. Zählt man zur Forschung in einem 
erweiterten Verständnis auch die Publikationstätigkeit hinzu, immerhin trägt sie nicht unerheblich zur 
Innovation der Musikpädagogik bei, dann wird auch hier in den Befragungen deutlich, dass viele der Kol-
leginnen infolge der zeitlichen Belastungen durch den Transformationsprozess sich stark eingeschränkt 
sehen, Fachaufsätze zu erarbeiten und zu veröffentlichen. 
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	� Auf der inhaltlichen Ebene sind zwei einander entgegengesetzte Beobachtungen in den Befragungs-
ergebnissen festzuhalten: als positiv erscheint, dass eine Reihe von Kolleginnen im Zuge des Engage-
ments für den Transformationsprozess ihr Problemverständnis für die Notwendigkeit z.B. von Lehr- und 
Lernforschung in Schule und Hochschule in ihrem Selbstverständnis geschärft und sich so einen neuen 
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt entwickelt haben. Als problematisch wird gesehen, dass die Mög-
lichkeiten zum forschenden Lehren und Lernen in der Zusammenarbeit mit den Studierenden mit der 
neuen Modulstruktur und der Verdichtung des Studiums stark eingeschränkt worden sind. 

	� Auf die Frage, wie viel Prozent der Zeit im typischen Verlauf eines Semesters auf Publikationstätigkeit 
(unter Einschluss von Forschung) entfallen, antworten an den Universitäten wie auch Musikhochschulen 
die Kolleginnen, das seien ca. 20 % oder weniger (mit Ausnahme einer Spitzennennung von 50%). 

>	 �Aspekt Selbstverwaltung. Die Belastungen durch die planerische Tätigkeit im Rahmen des Transformati-
onsprozesses, mehr aber noch durch die enorme Ausweitung der Prüfungsvorgänge und die hiermit zu-
sammenhängende Administration bei unverändert unzureichender Kapazität der Sekretariate und der 
Prüfungsämter haben in gravierender Weise zugenommen und werden teilweise als grenzwertig erlebt, 
zumal eine Reihe der zusätzlichen administrativen Aufgaben Grundlagenkenntnisse in Verwaltungsjura 
erfordern, über die die Kolleginnen nicht verfügen. Gab es vor dem Einstieg in den Transformationspro-
zess noch ein positives Verständnis der akademischen Selbstverwaltung, weil gerade in den ‚kleinen’ In-
stituten beachtliche inhaltliche und organisatorische Freiräume zu gestalten waren, so wird jetzt unter 
dem Eindruck des Transformationsprozesses Selbstverwaltung als formale Fremdbestimmung und Ver-
schwendung von Zeit- und Qualifikationsressourcen (die C4-Professorin als Selbstsekretärin) erlebt. 

	� Auf die Frage, wie viel Prozent der Zeit auf die akademische Selbstverwaltung entfallen, antworten die 
Kolleginnen an den Universitäten, das seien ca. 40 %, an den Musikhochschulen wird dieser Wert mit 50 
% angegeben. 

	� Selbst wenn man einberechnet, dass in dem Wert für die akademische Selbstverwaltung mit ca. 40 bis 
50 % natürlich auch die Arbeit in Gremien und Kommissionen enthalten ist, die auf die Klärung und 
Entscheidung von wissenschaftlich bedeutsamen oder bzw. und studiengangsrelevanten strukturellen 
Fragen gerichtet ist, deutet sich doch in diesem hohen Prozentsatz an, dass ein nicht unerheblicher Anteil 
der Zeit, die für Forschung oder Lehre zur Verfügung stehen könnte (müsste), für Arbeiten in der Admi-
nistration (Haushaltsführung, Prüfungsdokumentation, Vertragslegung etc.) von Hochschullehrenden 
verausgabt werden (müssen), die dafür im fachlichen Sinne nicht ausgebildet, dafür aber deutlich über-
bezahlt sind.  

>	 �Aspekt Prüfungspraxis und Lehre. In der Planungsphase haben die meisten Befragten die im Bologna-Pro-
zess geforderte Zerschlagung des Prüfungsblocks am Ende des Studiums zugunsten der studienbeglei-
tenden Prüfungen begrüßt, ließen sich doch dadurch Terminprobleme durch Verlagerung lösen und die 
Prüfungsinhalte enger mit den Seminarverläufen und –inhalten vernetzen. Mit zunehmender praktischer 
Erfahrung in den bereits laufenden Bachelor-Studiengängen differenziert sich aber bei den Befragten 
die Einschätzung der Prüfungs- und Bewertungspraxis. Als positiv beurteilen sie, dass die Vernetzung 
von Modulkursen und Prüfungen eine ganz neue Prüfungspraxis ermöglicht, wenn z.B. musikpraktische 
Produktionen oder Ergebnisse von schriftlichen Befragungen in einem Projektportfolio gemeinsam mit 
anderen Studierenden als Prüfungsleistung anerkannt werden können. Deutliche Kritik gilt aber einer 
Reihe von Nebeneffekten, die sich aus der erheblich gesteigerten Zahl der studienbegleitenden Prüfungs-
vorgänge ergeben: So wird beobachtet, dass bei denjenigen Kolleginnen, die sehr viele Prüfungsvorgänge 
zu absolvieren haben, sich eine gewisse Gleichgültigkeit bei der Erteilung der Einheitsnote „Gut“ einstellt 
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als Resignation vor der Quantität – ein aussagefähiges Feedback zur Prüfungsleistung den Studierenden 
kann dann nicht mehr gegeben werden. Die administrative Vorgabe, dass Hausarbeiten nur noch eine 
Länge von zehn Seiten haben sollen, führt – so wird befürchtet – zu einer Nivellierung der Prüfungsan-
forderungen, auch die Abschlussarbeit am Ende des Bachelor-Studiums entspricht dann nicht mehr dem 
Qualitätsanspruch eines wissenschaftlichen Studiums. Und schließlich beobachten die Befragten einen 
schon länger andauernden Prozess, dass die Vorbereitung der Studierenden auf die vielen studienbe-
gleitenden, d.h. seminarbegleitenden Prüfungen immer kurzfristiger stattfindet und sich stark auf die 
formale Wissensaneignung im Rückgriff auf die Modulinhalte beschränkt und so den Horizont für ein 
übergreifendes, nachhaltiges Denken, das über die Woche der Prüfung hinausreicht, verkümmern lässt. 
Die ständige Benotung in den Modulen mit Auswirkung auf die Endzensur korrumpiert die intrinsische 
Motivation. 

>	� Auf die Frage, wie viel Prozent der Zeit im typischen Verlauf eines Semesters auf die Lehre entfallen, ant-
worten die Kolleginnen an den Universitäten, das seien ca. 40 %, an den Musikhochschulen ca. 30 %. 

	
... im Blick auf die Studierenden

Frage 22: Zur Quote der Studierenden, die ihr Musikstudium vorzeitig aufgeben
�Das HIS (Hochschulinformationssystem Hannover) hat für den Absolventenjahrgang 2006 an den deutschen 
Hochschulen, das sind die Studienanfängerinnen der Jahre 2000 bis 2004, mit einer Quote von 30% einen 
überraschend hohen Studienabbruch ermittelt. Die Gründe sehen die Autoren neben den unvermeidlichen 
Anfangs- und Umstellungsschwierigkeiten, mit den sich die Studierenden konfrontiert sahen, in „fehlenden 
Orientierungen, nebulösen Studienmotivationen, uneingelösten Erwartungen, mangelnden Berufsvorstel-
lungen und schwierigen Arbeitsmarktlagen“. Sie weisen allerdings auch auf positive Aspekte dieser Abbrüche 
hin, dass nämlich die Studierenden aufgrund der stringenteren Studienstruktur sich in ihrem Studienverlauf 
besser positionieren können und so möglicherweise auch falsche Studienentscheidungen durch Wahl eines 
geeigneteren Studiengangs korrigieren können (Heublein/Schmelzer/Sommer 2008). 

>	� Empirische Zahlen zum Abbruch des Schulmusikstudiums an deutschen Hochschulen liegen bislang nicht 
vor. Gleichwohl lassen die Antworten der Kolleginnen zur Frage, wie hoch sie die Quote der Studieren-
den einschätzen, die ihr Musikstudium vorzeitig aufgeben und welche Gründe hinter diesen Abbrüchen 
liegen könnten, einen deutlichen Trend erkennen: In den größeren Institutionen mit vielen Studierenden 
liegt die Quote bezogen auf die gesamte Studienzeit bei geschätzten 10 bis 15 % eines Jahrgangs, bei den 
kleineren Institutionen bei 0 bis 5 %. Das überrascht nur auf den ersten Blick, denn in der Musiklehreraus-
bildung ist zum einen die Motivation zum Musikstudium, wie oben ausgeführt, ausgesprochen hoch, und 
zum anderen werden durch die obligatorische Eignungsprüfung diejenigen, die aufgrund einer unzurei-
chenden Basisqualifikation sonst im Verlauf des Studiums zu scheitern drohen und dann ihr Studium 
aufgeben, bereits vor Aufnahme des Studiums ‚herausgefiltert’. Diejenigen Studierenden, die nun aber 
dennoch im Verlauf des Studiums abbrechen, tun dies – so der Eindruck der Lehrenden – überwiegend 
aus persönlichen Gründen, genannt werden äußere Umstände wie Schwangerschaft und Geburt, Heirat 
und damit verbundener Statuswechsel sowie der Wechsel in die Professionalität der Musikerlaufbahn 
z.B. in einer Tanzband. Als bemerkenswert mag aber erscheinen, dass seitens der Kolleginnen von den 
Musikhochschulen zusätzlich auch ‚musikpädagogische’ Gründe genannt werden, nämlich die Einsicht 
in die mangelnde Eignung für einen pädagogischen Beruf oder die Erkenntnis der Studierenden, dass sie 
sich aus falschen, nämlich nur musikalischen Gründen für den Lehrerberuf entschieden haben, oder dass 
die Studierenden der Schulmusik sich haben ‚abwerben’ lassen durch das Angebot eines künstlerischen 
Studiums in einer Konzertklasse. 
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Frage 24: Studienortwechsel national und international?
>	� Der Bologna-Prozess ist bildungspolitisch u.a. damit begründet worden, dass es den Studierenden leichter 

gemacht werden solle, den Studienort im Interesse der Internationalisierung zu wechseln. In den letzten 
Jahren wird nun offensichtlich, dass es keine Zunahme der Studienortswechsel innerhalb Europas gege-
ben hat, vielmehr hat die Zahl der Teilnehmerinnen an dem Erasmus-Programm deutlich abgenommen 
(Helbig 2009). Als Gründe werden dafür allenthalben genannt die Inkompatibilität der Studiengänge 
und Module im europäischen Raum, die zu Schwierigkeiten bei der Anerkennung der zu transferierenden 
Studienleistungen führt, dann die zeitliche Verdichtung der Studiengänge, die es kaum zulässt, auf die 
Belegung eines nur in einem bestimmten Semester angebotenen Moduls zugunsten eines Auslandsauf-
enthalts zu verzichten, und nicht zuletzt die hohen Kosten für die Finanzierung des Studienaufenthalts 
im Ausland. 

>	� Für den Bereich der Lehrerausbildung kann man im Blick auf diese problematischen Befunde einwenden, 
dass Lehramtsstudierende, wenn sie nicht gerade als Unterrichtsfach eine Fremdsprache gewählt haben, 
von einem Auslandsstudium in fachlicher Hinsicht keinen großen Nutzen zu erwarten haben. Anders als 
bei den Studierenden in den künstlerischen Studiengängen an den Musikhochschulen, die von einem 
Auslandsstudium stark profitieren, macht es auch für die Studierenden der Schulmusik keinen Sinn, für 
ein oder zwei Semester an eine ausländische Hochschule zu wechseln, schon weil die dortige Musikleh-
rerausbildung auf ein in der Regel völlig anderes Schulsystem mit andersartigem Musikunterricht bezo-
gen ist. 

	� Als ausgesprochen bedenklich muss dann aber erscheinen, dass auch innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland und sogar innerhalb der einzelnen Bundesländer nach Einschätzung der befragten Kol-
leginnen ein Studienortwechsel für die Studierenden auch der Schulmusik nahezu unmöglich ist. Be-
denklich schon deswegen, weil gegenwärtig die Bundesländer aufgrund des notorischen Mangels an 
Musiklehrerinnen aufgrund zu geringer Ausbildungskapazitäten zunehmend dazu übergegangen sind, 
fertig ausgebildete Musiklehrkräfte auf dem Bildungsmarkt sich gegenseitig abzuwerben, auch wenn 
diese unter teils völlig andersartigen Studienbedingungen in einem ‚fremden’ Bundesland ausgebildet 
worden sind. Die Gründe, die von den Kolleginnen genannt werden, gleichen denen, die einen Wechsel 
im internationalen Raum verhindern: inkompatible Inhalte und Größen der Module, Zeitfenster für be-
stimmte Praktika, unterschiedliche Ausbildungsschwerpunkte, nicht vereinbare Zuordnung von Punkt-
zahlen zu bestimmten Leistungsbereichen, usw.. 

Frage 13: Kontakte der Studierenden zu den Lehrenden 
Traditionell ist aufgrund der kleinen Studierendenzahlen im Vergleich zu den großen Massenfächern in den 
Universitäten der inhaltliche und auch persönliche Austausch zwischen den Lehrenden und den Studieren-
den in den Musikstudiengängen recht intensiv, man kennt einander und erlebt die gemeinsame Arbeit als 
gegenseitig befruchtend. Zu erwarten wäre, dass sich an diesem Verhältnis auch unter den Bedingungen des 
Transformationsprozesses nichts wirklich ändert, denn die Studiengänge sind zahlenmäßig ja nicht größer 
geworden. Und doch berichten alle Befragten von einem gravierenden, wenn auch schleichenden Prozess der 
Formalisierung dieser Kontakte, der sich bis in die Veränderung des kommunikativen Selbstverständnisses der 
Beteiligten auswirkt. Ging es ‚vor Bologna’ neben der Studienberatung häufig auch um die Erörterung von 
Sinnfragen zum Studium oder zum späteren Berufsfeld, um Fragen zur eigenen Performanz in Seminaren bei 
Referaten, so verlagert sich nun das Interesse auf Fragen und Probleme zur Organisation des Studiums an sich 
bzw. des eigenen Studienwegs. Die Gespräche zwischen Lehrenden und Studierenden haben jetzt angesichts 
eines als noch fremdartig empfundenen Prozessregelwerks den Charakter einer gemeinsamen Selbstverge-
wisserung, wie die ‚neuen Bachelor-Strukturen’ funktionieren. Später dann stehen überwiegend Beratungen 
zur Frage, wie man möglichst effektiv die notwendigen Modulscheine bzw. Leistungspunkte erwerben kann, 
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im Mittelpunkt des Interesses mit der Folge, dass viele der Befragten nunmehr das Verhältnis zu den Studie-
renden als unpersönlicher und formaler und sich selbst als ‚Funktionäre’ erleben. 

Frage 26: Meinungen der Studierenden zum Transformationsprozess 
�Wie schon an anderer Stelle in den Antworten deutlich geworden ist, besteht aufgrund der kleinen Studieren-
denzahlen und – so ist zu ergänzen – aufgrund der vielfältigen gemeinsamen musikpraktischen Aktivitäten 
in den Instituten ein enges kommunikatives Verhältnis zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Ging 
es in Frage 13 eher darum, zu klären, wie die Kolleginnen die Auswirkungen des Transformationsprozesses auf 
Quantität und Qualität des Kontaktes zu den Studierenden wahrnehmen, so stehen nun die Erfahrungen der 
Studierenden mit dem Bologna-Prozess selbst im Fokus. 

>	� Wie auch schon bei einigen anderen Fragen spiegelt sich in den Antworten der Kolleginnen zu den Mei-
nungen der Studierenden, in welchem Stadium der Implementation sich die neuen Studiengänge be-
finden: Dort wo der Transformationsprozess schon weit vorangeschritten ist, überwiegen die kritischen 
Einwände aufgrund der sehr konkret erlebten Probleme der Studienorganisation, denn die Studierenden 
in den höheren Semestern kennen auch noch aus ihrem Studienbeginn den Vergleich zu den alten her-
kömmlichen Studiengängen aus den Gesprächen mit den ‚damaligen’ Kommilitoninnen. Viele von ihnen 
sahen sich missbraucht als Versuchskaninchen für eine noch nicht ausgegorene Studiengangsplanung 
(z.B. die illusorische Vorgabe, alle Pflichtveranstaltungen des ersten Semesters auch im ersten Semester 
absolvieren zu müssen) und haben die mitunter nicht eingehaltenen Zusagen etwa zur Anrechenbar-
keit von Modulen als Zumutung erlebt. Befinden sich hingegen die Studierenden noch im ersten oder 
zweiten Studienjahr, so ist für sie ‚Bologna’ kein wirkliches Thema, weil sie keinen Vergleich mehr zu 
herkömmlichen Studienbedingungen herstellen können, aber mancherlei Parallelen zur Situation in der 
gymnasialen Oberstufe vorfinden, die ihnen die Eingewöhnung in das Bachelor-Studium erleichtern. 

	� Unbeschadet dieser Differenzierung zieht sich als roter Faden durch alle Antworten die Klage über die 
Kompliziertheit der Studienregeln und den das Studium begleitenden Stress, weil Fehler im Zeitmanage-
ment nur schwer zu korrigieren sind und die Studierenden in den großen Fächern an den Universitäten 
häufig zu den gewünschten bzw. erforderlichen Zeiten nicht in die notwendigen Veranstaltungen hi-
neinkommen und dadurch auch in ihrem Studienfach Musik von Zeitproblemen betroffen sind. Viele Stu-
dierende beklagen zudem, durch den Transformationsprozess stärker gegängelt zu werden aufgrund der 
als ‚Regulierungswut’ wahrgenommenen Modulvorgaben und der mit ihr einhergehenden Einengung 
von inhaltsbezogener Wahlfreiheit und zeitlicher Selbstbestimmung. 

	� In einem überraschenden Gegensatz dazu steht die Beobachtung der Kolleginnen, dass trotz aller Kla-
gen die Studierenden mit viel Pragmatismus und auch mit einer gewissen Gelassenheit („so ist es jetzt 
und das ziehe ich durch“) letztlich die reformierten Studienordnungen als selbstverständlich hinnehmen 
oder gar die detaillierten Verlaufspläne als entlastende Erleichterung für die eigene Entscheidungsfin-
dung nachfragen, während sie die inhaltlichen Modulbeschreibungen eher weniger zur Kenntnis neh-
men. Mag auch die Formulierung einer Kollegin („Freiheit erleben sie als Unsicherheit. Ideal für sie wäre 
es, wenn sie zum Studienbeginn einen genauen Stundenplan bekommen würden“) überspitzt sein, als 
bedenkenswert erscheint sie schon. 

Frage 27: Vergleich der Studierenden von ‚früher’ und ‚heute’ 
a	 Unterschiede bzw. Veränderungen hinsichtlich der kulturellen Vorkenntnisse
	� Zunächst ist vorzubemerken, dass inbezug auf die Veränderungen hinsichtlich der kulturellen Vorkennt-

nisse der Studierenden der Unterschied zwischen ‚früher’ und ‚heute’ nicht daran festgemacht werden 
kann, ob die Studierenden sich noch in einem herkömmlichen Studiengang oder bereits in einem re-
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formierten Bachelor-Master-Studiengang befinden. Der hier gemeinte zeitliche Unterschied ist eher der 
einer ganzen Studierendengeneration, so verstanden aber sind die beobachteten Veränderungen durch-
aus gravierend. 

	� Übereinstimmend stellen die Kolleginnen fest, dass bei den heutigen Studierenden das Allgemeinwissen 
im Bereich der historischen Musik hinsichtlich der Werk- und Litereraturkenntnisse sehr viel geringer 
geworden ist, weil an den Schulen der Musikunterricht nicht mehr im alten Umfang angeboten wird 
mit der Folge, dass die Schere zwischen den ‚wirklich guten’ Studierenden und der großen Anzahl von 
„Uninformierten’“, wie es eine der Kolleginnen zuspitzend formuliert hat, deutlich auseinander gegan-
gen ist. Wenn vereinzelt angemerkt wird, dass auch das intellektuelle Niveau der heutigen Studierenden 
zurückgegangen sei, mag das auch damit erklärt werden können, dass die eigenständigen Anliegen, In-
teressen und Fragestellungen der Studierenden im Kontext der verschulten Struktur der reformierten 
Studiengänge für beide Seiten, die Lehrenden wie auch sie selbst, nicht mehr im zeitlich freien Diskurs 
der Seminare befriedigend zur Geltung kommen können, dass vielmehr beiderseits die zielorientierte 
effektive Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen im Vordergrund steht. 

	� Diesem Verlust an Kompetenz im Bereich der ‚Klassischen Bildung’ (im doppelten Sinn) steht aber aus 
Sicht der Kolleginnen ein deutlicher Gewinn an kulturellen Erfahrungen im Bereich der Populären Musik 
gegenüber, die Studierenden bringen einen kulturell bzw. idiomatischen reichen Fundus an Erfahrungen 
mit und verfügen hier auch über vielseitigere musikpraktische Fähigkeiten. Gewinn und Verlust bezüg-
lich der kulturellen Kompetenz werden von den Kolleginnen keineswegs gegeneinander verrechnet, viel-
mehr gehen sie davon aus, dass dieser kulturelle Wandel in erster Linie ein gesellschaftlicher Wandel ist, 
der in der Musikpädagogik der letzten Jahrzehnte zunehmend deutlich zum Tragen gekommen ist und 
nun sich in den Orientierungen der Studierenden (und auch mancher Lehrenden) widerspiegelt. 

b	 Zielstrebigeres bzw. effektiveres Studieren unter den Bedingungen von Bologna ?
	� Aus bildungspolitischer Sicht hat die Frage, ob die Studierenden jetzt zielstrebiger oder/und effektiver 

studieren, vordergründig ein eindeutig positives Ergebnis gebracht. Ausnahmslos stellen die Kolleginnen 
fest, dass die Studierenden in den Bachelor-Studiengängen sehr stark darauf fixiert sind, schnell durch 
das Studium zu kommen, teils, weil die finanzielle Belastung sie dazu zwingt, teils, weil sie damit die 
Erwartung verbinden, dann bessere Berufschancen nach dem Studium zu haben, immer aber, weil sie 
sich von den als rigide erlebten Strukturvorgaben der reformierten Studiengänge dazu gezwungen se-
hen. Das Ziel allerdings, nach dem die Studierenden streben, ist weniger die eigene berufsorientierte 
Qualifikation, sondern in erster Linie möglichst schnell und ohne Umwege durchs Studium zu kommen. 
Es bleibt aber zu fragen, ob die Schnelligkeit bzw. Kürze des Studiums ein akzeptabler Indikator für die 
Effektivität einer berufsqualifizierenden Ausbildung sein kann.

c	� Das wünschenswerte Engagement der Studierenden für die Selbstbestimmtheit ihres Studienwegs 
bricht sich allerdings schnell an den konkret erlebten Bedingungen des reformierten Studiums, und 
so differieren die Antworten der Kolleginnen auf die hier gestellte Frage (engagieren die Studierenden 
von heute sich für die Selbstbestimmtheit des Studiums – seien es die Themen und Fragestellungen 
oder/und die Methoden der Ergebnisfindung?) nur in Nuancen. Übereinstimmung besteht darin, dass 
ein solches Engagement auf Grund der verschulten Strukturen und der knappen Zeit, die eine offene, 
selbstbestimmte Entfaltung des entdeckenden, gar forschenden Lernens weitgehend verhindern, wenn 
überhaupt, dann nur in besonderen Arbeitszusammenhängen wie Projekten oder Erkundungspraktika 
möglich sind. Orientiert an der Optimierung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses scheint die Mehrzahl 
der Studierenden an einer solchen Selbstbestimmtheit angesichts des externen Zeitdrucks auch nicht 
weiter interessiert zu sein, ihnen ist es wichtiger, dass der Lehrende mehr in den Vordergrund tritt, ih-
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nen Zusammenfassungen gibt und ihnen sagt, was gelernt werden soll („das klassische Lehrer-Schüler-
Verhältnis wie aus alten Ost-Zeiten“), zumal an den Musikhochschulen (und nicht auch an den Univer-
sitäten? NK) der größere Anteil von Studierenden primär am künstlerischen Musikmachen interessiert 
ist. 

d	� Der Preis für die Zielstrebigkeit des oben beschriebenen Studierens besteht offenkundig darin, dass das 
Engagement der Studierenden für Kurse bzw. Angebote innerhalb des Studiums oder parallel dazu unter 
den Bedingungen von Bologna nachgelassen hat mit der Folge, dass die Mitarbeit in zusätzlichen En-
sembles oder Vorhaben erheblich leidet. An einigen wenigen Institutionen wird dieser Effekt zwar nicht 
beobachtet, weil das Angebot an mit Leistungspunkten ausgestatteten Kursen, in denen persönlichere 
musikbezogene Interessen und Bedürfnisse befriedigt werden können, sehr breit ist und der Zeitdruck 
aufgrund der finanziellen Belastung nicht so existenziell ist, weil die Studierenden aus privilegierten El-
ternhäusern kommen. An der Mehrzahl der Institutionen indes stellt die nachlassende Kontinuierlichkeit 
der Mitarbeit in Ensembles bzw. in Projekten ein mehr oder minder großes Problem dar, weil sich auch 
Pflichtensembles aufgrund der zeitlichen Parzellierung des Studiums nur noch schwer besetzen lassen 
oder Ensembles wie Chor und Bigband lediglich ein Semester besucht werden, weil es nur einen einzigen 
Leistungspunkt gibt (bzw. geben kann). 

	
... im Blick auf die Studieninhalte

Frage 31: Module und Modulprüfungen
a	 Learning to the test?
	� In vielen Disziplinen an den Universitäten, namentlich in Medizin und Jura und tendenziell in den gei-

steswissenschaftlichen Massenfächern, wird seitens der Studierenden wie auch der Lehrenden kritisiert, 
dass die auf die Bewältigung einer großen Zahl von Prüfungsvorgängen angelegten Examina zu sehr 
auf einfach abfragbares Faktenwissen sowie gegenstandsbezogenes Verfahrenskönnen angelegt sind. In 
den herkömmlichen Studiengängen der Musikpädagogik mit ihrer vergleichsweise geringen Anzahl von 
Endprüfungen und den kleinen Gruppengrößen bei stark individualisierten Kommunikationssituationen 
in den Prüfungen ist diese Kritik, wenn überhaupt, dann nur im Blick auf bestimmte Personenkonstella-
tionen berechtigt gewesen. Mit der Implementation der Bachelor-Master-Studiengänge indes muss nun 
aber auch in der Musiklehrerausbildung eine Großzahl von Prüfungen durchgeführt werden, so dass die 
Frage auf der Hand liegt, wie dort die Kolleginnen den Prüfungsprozess einschätzen. 

	� Unabhängig, ob die Kolleginnen an einer Universität oder einer Musikhochschule arbeiten, die Einschät-
zungen stimmen darin überein, dass die Reduktion des Prüfungsvorgangs (egal ob mündliche Prüfung 
oder Klausur) auf abfragbares Wissen als prüfungsmethodisch nicht akzeptabel bzw. nicht wünschens-
wert angesehen wird. Die Gefahr, dass dennoch Prüfungen dieser Art stattfinden, ergibt sich ihrer Erfah-
rung nach dann, wenn zu viele Prüfungen von Einzelnen durchgeführt werden müssen und der Prüfer 
daher gezwungen ist, die Komplexität der Vorbereitung und Durchführung der Prüfung zu reduzieren 
oder aber die von der Prüfungsordnung für die einzelne mündliche Prüfung zugemessene Zeit so kurz ist, 
dass sich anspruchsvollere dialogische Prüfungen nicht realisieren lassen (13 Minuten pro Prüfungsthe-
ma). Grundsätzlich aber gehen die Kolleginnen davon aus, dass die in der Frage formulierte Kritik nicht 
berechtigt sei, weil die reformierten Prüfungsordnungen bzw. Studienordnungen den Kolleginnen die 
notwendigen Freiheiten für die Gestaltung der Prüfungen und ihrer Inhalte geben und insofern der kri-
tische Vorwurf diejenigen trifft, die ihn äußern, weil es in der eigenen Hand liegt, wie man die Prüfungen 
durchführt. 



Niels Knolle
Zur Evaluation der Bachelor- und Master-Studiengänge in der Musikausbildung	 >>  33 

> 

b	 Von Jahr zu Jahr Module mehr oder minder identisch wiederholt?
	� Was die Gefahr betrifft, dass die in den Studienplänen fixierten Module insofern, als sie von Studienjahr 

zu Studienjahr wieder angeboten werden müssen, mit ihren Inhalten und Methoden mehr oder minder 
identisch wiederholt werden, stellt sich das Bild nahezu umgekehrt dar: Die meisten Kolleginnen sehen 
diese Gefahr als gravierend an („katastrophal“), nur eine Kollegin hält diese Kritik für ein „falsches cur-
riculares Verständnis von Modulen“. Dieser Widerspruch relativiert sich jedoch dann, wenn der in der 
Frageformulierung gebrauchte weiche Begriff von ‚Gefahr’ zugrunde gelegt wird: Gefahren, die bestehen, 
müssen nicht zwingend eintreten. Dann nämlich nicht, wenn zum einen die Modulbeschreibungen die 
vorhandenen Freiräume für flexibel gehaltene Formulierungen ausnutzen, nicht zuletzt auch, um the-
matische Akzentverlagerungen z.B. aufgrund von Neuberufungen oder überhaupt inhaltliche und me-
thodische Weiterentwicklungen in der Musikpädagogik berücksichtigen zu können. Und zum anderen 
wird darauf hingewiesen, dass es auch von den Lehrenden selbst abhängt, inwieweit sie bereit sind (oder 
zeitlich in der Lage sind), bestehende thematische Rahmen von Jahr zu Jahr mit Hilfe von veränderten 
methodischen Zugängen und alternativen thematischen Materialien für die Studierenden (und auch 
sich selbst !) von Neuem attraktiv zu machen. 

Frage 32: Kompetenzvermittlung angesichts der Modularisierung des Studiums? 
>	� In den Erläuterungen bzw. Begründungen für die vielfältigen Reformvorschläge zur Musiklehrerausbil-

dung im Kontext des Bologna-Prozesses findet sich die Forderung, den angehenden MusiklehrerInnen 
Kompetenzen des strategischen Denkens, des selbstorganisierten Lernens, der Teamfähigkeit im Rah-
men von Projekten, der Wahrnehmung von Verantwortung zu vermitteln. Auf die Frage, ob die Modu-
larisierung des Studiums dazu hat beitragen können, diese Forderungen zu realisieren, antworten die 
Kolleginnen überwiegend, dass dies ganz wesentlich davon abhängig sei, wie viel Freiraum die Planer 
der Bachelor-Master-Studiengänge für die inhaltliche und methodische Ausgestaltung der Module den 
Lehrenden bereitgestellt haben und in welchem Maße die Lehrenden diese Freiräume dann zusammen 
mit den Studierenden nutzen. In den Antworten wird aber dennoch deutlich, dass die Realisierung dieser 
Forderung nach anwendungsorientierter Kompetenzvermittlung angesichts der teils rigiden Struktur-
vorgaben der Ministerien bzw. Rektorate (ablesbar an der Verschulung der Studiengänge, den engen Zeit-
fenstern, die kaum noch Kurse über zwei Semester ermöglichen, in denen komplexere und umfassendere 
Arbeitsfelder selbstbestimmt bearbeitet werden könnten) unter den konkreten Bedingungen der Studi-
enpraxis an den Hochschulen nur in eingeschränkter Weise möglich ist.  

	� Angesichts des Befundes, dass häufig die Lehr-Lern-Praxen an den Hochschulen nur auf die musikbezo-
genen Inhalte orientiert sind und die sozialen Prozesse, die dabei in den Seminaren (und auch im Musik-
unterricht !) ablaufen sowie die Vermittlungsformen nicht als solche auf ihre Implikationen und Auswir-
kungen reflektiert werden, wird man der Feststellung einer der Kolleginnen, dass es an Fortbildung der 
Lehrenden im Blick auf Lehrmethoden fehlt, die zu einer Realisierung der oben genannten Forderungen 
führen könnte, nur zustimmen können. 

Frage 33: Bachelor-Master-Studiengänge verschult? 
>	� Im Verlauf der Interviews und auch in bisherigen Überlegungen zur Auswertung der Interviewergebnisse 

ist immer wieder auf die angebliche bzw. tatsächliche Verschulung der Bachelor-Master-Studiengänge 
der Musiklehrerausbildung hingewiesen worden, auf eine Auswirkung der Studienreform also, die die 
Strukturmerkmale des Studiums an die der gymnasialen Oberstufe angleichen lässt. Für die Studieren-
den, so berichten die Kolleginnen, bieten diese ‚verschulten’ Strukturvorgaben wie ein Geländer an der 
Karrieretreppe zur Berufsqualifikation den Studierenden Sicherheit, Orientierung und damit Zufrieden-
heit, dieses Strukturgeländer aber – so die Kritik der Kolleginnen – hindere sie daran, eigene Wege zur 
wissenschaftlichen, künstlerischen und pädagogischen Identität zu suchen und erfolgreich zu begehen.  
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	� Bei der Einschätzung der Verschulung der Studiengänge zeigt sich in den Befragungen auch hier wie-
der, dass an denjenigen Institutionen, die früh mit der Planung und Implementation begonnen hatten, 
dieser Effekt, obwohl ‚hausgemacht’, schärfer kritisiert wird, weil man aufgrund der rigiden Vorgaben 
zwar die Gefahren, die sich daraus ergeben, gesehen hat, ihnen aber nicht hat wirklich entgegentreten 
können. An den Musikhochschulen wird diese Gefahr ebenso gesehen. Da hier die später in die Planung 
gekommenen Studiengänge zwar modularisiert und mit Leistungspunkten ausgestattet sind, nicht aber 
der konsekutiven Bachelor-Master-Struktur zu entsprechen haben, weisen die Kolleginnen für ihre Studi-
engänge darauf hin, dass man im Blick auf die Erfahrung aus den anderen Studiengängen sich bemüht 
habe, diesem Effekt entgegenzusteuern.  

>	� Gleichwohl bleibt aber die Frage, wie viel ‚Verschulung’ sein muss, wenn – darüber besteht weitgehend 
Einigkeit – das herkömmliche Studium sozusagen zu wenig leitende Strukturen für die Studiengestal-
tung aufgewiesen hat. Und schwieriger noch zu beantworten: Wie vieler Strukturvorgaben bedarf es für 
die zwar wenigen, aber leistungsstarken intrinsisch motivierten Studierenden, die sich einen eigenen 
Weg durch die Qualifikationsangebote der Studiengänge bahnen wollen, und wie viel Strukturvorga-
ben sind für die vielen Studierenden erforderlich, die – wie eine Kollegin formuliert hat – „darauf aus 
sind, pragmatisch und apolitisch schnell durchzustudieren“, und daher das Interesse haben, die dafür 
benötigten Informationen und Vorentscheidungen in zuverlässiger Form vorgelegt zu bekommen? Und 
schließlich: Gab es in bestimmten Musikausbildungsbereichen (wie Musiklehre und –theorie, im Instru-
mentalunterricht, in den Überblicksvorlesungen zur Musikgeschichte I bis IV) nicht auch früher schon 
verschulte Strukturen? 

F	� Auswertung der Ergebnisse und Überlegungen zu einer Weiterentwicklung des 
Transformationsprozesses in der Musiklehrerausbildung

a	 Bezugnahme zu den zehn Referenzkriterien

	� Ist nun der Transformationsprozess bzw. aus der Sicht der Bildungspolitik der Bologna-Prozess eine ‚Er-
folgsstory’, wie die Einen, oder ist er bereits gescheitert, wie die Anderen meinen? Immerhin soll ja die-
ser Prozess im kommenden Jahr 2010 abgeschlossen sein. Selbst wenn seine realen Auswirkungen auf 
die nachfolgende Berufspraxis der Ausgebildeten erst in einigen Jahren erfasst und untersucht werden 
können, die vorliegenden Ergebnisse der Interviews lassen durchaus eine vorläufige Einschätzung von 
‚Erfolg’ und ‚Nichterfolg’ der Reform zu, wenn hier auch in erster Linie für den Bereich der Musiklehreraus-
bildung. Im vorigen Kapitel standen im Kontext der jeweiligen Interviewfragen einzelne, eher konkrete 
Aspekte im Mittelpunkt, nun sollen diese Ergebnisse ausgewertet werden im Blick auf die in Kapitel B in 
zehn Kernpunkten als Referenzkriterien zusammengefassten Essentials der Bologna-Reform. 

	 1	� Verkürzung der Studienzeiten und Steigerung der Effizienz des Studiensystems?
	� Betrachtet man die Studiengänge an den Universitäten und den Fachhochschulen, in denen die Stu-

dierenden auf Tätigkeiten in der Industrie, der Wirtschaft oder als Selbständige vorbereitet werden, so 
hat die Einführung des Bachelor mit seiner Dauer von drei oder maximal vier Jahren zu einer Verkür-
zung der Studienzeit gegenüber den herkömmlichen Diplom- bzw. Magisterstudiengängen geführt. 
Diese Feststellung gilt aber nur dann, wenn die Mehrheit der Studierenden auch tatsächlich mit dem 
Bachelor-Abschluss die Hochschulen verlässt – politisch angestrebt ist, dass nur jede Dritte mit Bachelor-
Abschluss anschließend in einen Master-Studiengang überwechseln kann. Unabhängig hiervon verkürzt 
sich die durchschnittliche Studienzeit infolge der verhältnismäßig hohen Abbrecherquote in den ersten 

>> 
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Semestern des Bachelor-Studiums, deren Ursache darin gesehen wird, dass die stringente Struktur der 
Studiengänge den Studierenden zu einer frühen Positionierung hinsichtlich ihrer Studienmotivation und 
–erfolgsaussicht (Heublein/Schmelzer/Sommer 2008) verhilft.

	� Im Bereich der Lehrerausbildung und hier speziell der Musiklehrerausbildung ist es aber nicht zu einer 
Studienzeitverkürzung gekommen: Seit 2005 ist in den meisten Bundesländern festgelegt, dass erst der 
Master-Abschluss nach fünf Jahren zu einer Berufsqualifikation führt. Man kann diese Sonderregelung 
im Interesse der Professionalisierung der angehenden Lehrkräfte an Schulen für positiv halten, wür-
de doch der Bachelor-Abschluss allein lediglich für eine Ausbildung zur sog. Ein-Fach-Lehrkraft taugen 
(Brenk u.a. 2003), sie steht aber im Widerspruch zu den Bologna-Strukturvorgaben. 

	� Indes, nicht nur eine Verkürzung der Studienzeiten und damit die Verweildauer der Studierenden im 
‚Ausbildungsbetrieb Hochschule’ als solche führt – betriebswirtschaftlich gesehen – zu einer Steigerung 
der Effizienz des Studiensystems, die Effizienz des Systems wird zusätzlich durch drei weitere Faktoren 
gesteigert, nämlich 

	 1)	� durch die Verdichtung und Verschulung der Ausbildung, auch der Musiklehrerausbildung, die gesi-
chert wird durch ein straffes Zeitmanagement innerhalb der Studienpläne und bei den Studierenden 
zu einem abschlusszielorientierten Studienverhalten führt;

	 2)	� durch die Konzentration der Studieninhalte unter dem Zielaspekt der anwendungsoptimierten Ver-
mittlung von Wissen und Kompetenzen;

	 3)	� durch die zeitliche und inhaltliche Fixierung der Module in den Studienplänen mit der Folge, dass sie 
von Studienjahr zu Studienjahr mit ihren Inhalten und Methoden mehr oder minder identisch wie-
derholt werden (outputorientierte Rationalisierung). 

	� Während die Auswirkungen dieser drei Faktoren auf die Systemeffizienz unmittelbar, zumindest aber 
zeitnah zu beobachten sind, trifft dies auf einen weiteren, für die Effizienz mittelbar relevanten Faktor 
nur langfristig zu. Wie die Befragungen der Kolleginnen gezeigt haben, werden die zeitlichen Ressourcen 
der Lehrenden in einem viel größeren Maß als früher verausgabt durch die zusätzlichen, umfangreichen 
Aufgaben der Administration und der Modulprüfungen. Zwar mindert sich die Effizienz des Systems, 
wenn erhebliche Teile des Zeitbudgets der Professorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen für 
Sekretariatsaufgaben ‚ausgegeben’ werden anstelle von qualifikationstypischen Tätigkeiten. Die aus 
den Befragungsergebnissen ablesbare Beobachtung indes, dass die Beteiligung der Lehrenden in den 
Lehrerausbildung-Studiengängen (und so auch in der Musiklehrerausbildung) an Forschungsvorhaben 
tendenziell zurückgeht, lässt befürchten, dass die schon in der Diskussion befindlichen Vorschläge, auf 
der einen Seite sog. Professuren für die Lehre und Ausbildung an den Hochschulen (oder gar nur noch 
an den Fachhochschulen!) und auf der anderen Seite reine Forschungsprofessuren mit geringem Lehr-
deputat einzurichten, auch im Blick auf die Systemeffizienz in absehbarer Zeit realisiert werden werden. 
(6) Die Einrichtung solcher Lehr- und Ausbildungsprofessuren dürfte zur Folge haben, dass das Renom-
mé dieser Professuren in einer Situation, in der Exzellenz der Hochschulen nur noch an der ‚Höhe’ der 
Forschungsleuchttürme festgemacht wird, stetig nachlassen wird und schließlich zu einer ‚negativen’ 
Berufsauswahl führt. Langfristig wird sich dann ein System von Drei-Klassen-Professuren auf der Basis 
von Gratifikationen herausbilden, insofern als die deutlich herabgesetzten Gehälter der W-Professuren 
nur von denjenigen Professorinnen auf Leistungsbasis ‚verbessert’ werden können, denen es aufgrund 
ihres Arbeitsbereichs möglich ist, Drittmittel aus der Industrie (höchste Leistungsklasse) oder Mittel aus 
Ministerien und Verbänden (mittlere Leistungsklasse) zusätzlich zu erlangen. Dies aber ist für diejenigen, 



Niels Knolle
Zur Evaluation der Bachelor- und Master-Studiengänge in der Musikausbildung	 >>  36 

> 

die in erster Linie in der Lehrerausbildung bzw. in philologischen Fächern (wie Musikwissenschaft oder 
Musikpädagogik) arbeiten, durchweg nicht möglich – aus Zeitgründen nicht, und eben auch nicht aus 
inhaltlichen Gründen. 

	� Eine solche absehbare Entwicklung muss nicht zu einer Beeinträchtigung des Ausbildungssystems in 
Sinne von Bologna führen, vielmehr dürfte unter dem Aspekt der Effizienz eingesetzter Haushaltsmittel 
das Gegenteil der Fall sein: Lehrprofessuren verbleiben in ihrer Entlohnung auf den Standards des W-
Besoldungsniveaus bei gleichzeitiger Erhöhung der Lehrdeputate und sie könnten auch in Dozenturen 
überführt werden, deren geringere Qualifikationsansprüche dann nochmals zu einer Verringerung der 
Entlohnung als W1-Stellen Anlass geben würde. 

	 2	 Polyvalenz des Bachelor-Studiengangs?
	� In den Befragungen der Musikpädagoginnen ist deutlich geworden, dass bei aller Kritik an den wider-

sprüchlichen Vorgaben bezüglich der Polyvalenz der Studiengänge in der Frühphase des Transformati-
onsprozesses die Forderung nach einer polyvalenten Ausrichtung der Musikausbildung durchaus positiv 
gesehen wird, weil sie der Differenzierung des Berufsfeldes ‚Musik’ in vermittelnde, lehrende, reproduzie-
rende und produzierende Berufe Rechnung trägt und Polyvalenz von den Studierenden auch nachgefragt 
wird. 

	� Dennoch ist festzustellen, dass es überwiegend nicht gelungen ist, diese Forderung in der Studien-
gangswirklichkeit umzusetzen. Ein Grund für das Scheitern dieses Reformessentials liegt darin, dass die 
Mehrheit der Bundesländer im Interesse der Zugriffsmöglichkeit auf die Prüfungsinhalte der Fächer in 
der Lehrerausbildung durchgesetzt haben, dass erhebliche Anteile dieser Prüfungsinhalte sich an den 
Vorgaben der Prüfungsordnungen für das Staatsexamen zu orientieren haben und angesichts der zeit-
lichen Verdichtung der Studiengänge die geforderte Polyvalenz dann nicht mehr konsequent umgesetzt 
werden kann. Ein weiterer Grund besteht darin, dass in den Studiengängen der Musiklehrerausbildung, 
in denen lediglich eine oder zwei Professuren vorhanden sind, Polyvalenz unter dem Aspekt verfügbarer 
Expertise für die Vielfalt musikbezogener Berufsfelder bzw. vorhandener Ressourcen für interdisziplinäre 
Kooperationen nicht angemessen zu verwirklichen ist. 

	 3	 Modularisierung der Studiengänge?
	� Im Sommer 2009 sind nahezu alle Studiengänge an den Hochschulen der Bundesrepublik modulari-

siert – in diesem Punkt ist der Reformprozess tatsächlich erfolgreich. Die Befürchtungen der befragten 
Musikpädagoginnen, dass die Bachelor-Master-Vorgaben zu einer sehr starren Struktur des Studiums 
mit einer allzu kleingliedrigen Fixierung der Modulinhalte und damit zu einem Verlust von Flexibilität in 
der Weiterentwicklung der Studieninhalte führen könnte, sind zwar nicht von der Hand zu weisen. (7) Sie 
stellen aber nicht das Grundprinzip der Modularisierung in Frage, sondern verweisen auf die Problematik 
der inhaltlichen, zeitlichen und formalen Ausgestaltung der Module. Positiv ist festzuhalten, dass die Ein-
führung der Module mit ihrer öffentlich zugänglichen Beschreibung im Internet bzw. in den Studiendo-
kumenten erstmals zu einer bislang nicht erreichten Transparenz der Studiengangsinhalte und –abläufe 
geführt haben. 

	 4	� Begrenzung auf vorgegebene Arbeitszeitbelastung (workload) durch Zuordnung von Leistungs-
punkten?

	� Die Einführung von Leistungspunkten als Maß des Zeitaufwands für die Arbeitsbelastung durch die 
Aneignung des Lehrstoffs und die Teilnahme an Prüfungen hat ohne Zweifel aufgrund der Deckelung 
der den Studiengängen zur Verfügung stehenden Leistungspunkte auf der Angebotsseite zu einem er-
heblichen (aber positiv zu wertenden) Legitimationsdruck für die Konzeption der Studieninhalte geführt 
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und gewährleistet auf der Nachfrageseite „die kalkulierbare Akkumulation...“ von Prüfungs- und Stu-
dienleistungen (KMK 2000b). Nicht zu klären ist an dieser Stelle, inwieweit diese auf Verkürzung der 
Studienzeiten und Steigerung der Effizienz zielende Begrenzung des workload in den Studiengängen der 
Hochschulen tatsächlich durchgesetzt werden können (8) – für den Bereich der Musikausbildung und 
speziell der Musiklehrerausbildung ist eine solche Begrenzung aus fachlich zwingenden Gründen nicht 
möglich. Da es sich hier um einen Sonderfall handelt, wird man hier aber nicht von einem Scheitern in 
der Umsetzung dieses Reformessentials sprechen können. 

	 5	 Modulabschluss durch obligatorische Prüfung?
	� Die Einführung studienbegleitender Prüfungen und hier speziell als Abschluss eines jeden Moduls hatte 

die KMK mit der Erwartung begründet, dass dies zu einer Entlastung der Studierenden führen werde 
(KMK 2000b), hatte doch die Erfahrung bezüglich der herkömmlichen Studiengänge gezeigt, dass z.B. in 
der Lehrerausbildung der Prüfungsblock am Ende des Studiums mit seinen mündlichen und schriftlichen 
Prüfungen in zwei Unterrichtsfächern sowie in Erziehungs- und Sozialwissenschaften für die Studieren-
den einen erheblichen Stress darstellt. 

	� Mussten sich die Studierenden in der Musiklehrerausbildung bislang in der Zwischenprüfung sowie 
dem Staatsexamen jeweils zwei wissenschaftlichen Prüfungen (Musikwissenschaft und Musikpäda-
gogik) sowie ca. fünf musikpraktischen Prüfungen (Klausuren, Vorspiele, Dirigate etc.) unterziehen, so 
sind dies aus diesen ca. 14 Prüfungen eines gesamten Studiums im Unterrichtsfach Musik nun zwei bis 
drei Modul-Prüfungen in jedem Semester geworden. Und da jede dieser Modulprüfungen von Gewicht 
ist für das Ergebnis des Bachelor-Studiums, das mit seiner Note über den Zugang zum Master-Studium 
entscheidet, bzw. für die Benotung des Master-Abschlusses selbst, ist aus dem früheren Stress der das 
Studium beendenden Examensprüfung nun der Stress eines jeden einzelnen Semesters geworden. 

	� Führt die zeitliche Verdichtung des Studiums für viele Studierende, die nicht aus einem ‚gut betuchten’ 
Elternhaus kommen, zu finanziell bedingten existenziellen Problemen, so verursacht nun der semester- 
bzw. modulbegleitende Stress nach Beobachtungen des Deutschen Studentenwerks bei einem erheb-
lichen Teil der Studierenden gravierende Probleme aufgrund depressiver Verstimmungen, Prüfungsäng-
sten und der Arbeitsorganisation, wie die sprunghaft gestiegene Inanspruchnahme der psychologischen 
Beratungsstellen für die Studierenden an den deutschen Hochschulen zeigt. 

	� Die in den Interviews durchgängig geäußerte Befürchtung im Vorfeld des Transformationsprozesses, die 
erwartete erhebliche Zunahme der Prüfungsvorgänge werde mit der damit einhergehenden Bürokra-
tisierung zusätzliche Belastungen für die Institute bedeuten und – weil die personalen Ressourcen der 
Prüfungsämter vermutlich nicht entsprechend aufgestockt werden würden - zu einer erheblichen zu-
sätzlichen zeitlichen Belastung der prüfenden Lehrenden führen, ist nunmehr zur Realität geworden, an 
den Hochschulen generell (9) wie auch in der Musiklehrerausbildung. 

	� Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass die von der KMK beschlossene Reformvorgabe, dass Mo-
dule „grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen“ werden (KMK 2000b), im Kern als reformbedürftig 
angesehen und durch eine Regelung ersetzt werden sollte, die aus diesem Grundsatz eine Kann-Rege-
lung macht. 

	 6	 Individuelle Gestaltung des Studiums?
	� Mit der Einführung von Modulen und Leistungspunkten war von der KMK nicht nur eine Entlastung der 

Studierenden erwartet worden, sondern auch die Annahme verbunden, dass die studienbegleitende Ak-
kumulation von Leistungspunkten aus den Modulen eine „individuelle Gestaltung des Studiums“ ermög-
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lichen werde (KMK 2000b). Neun Jahre später erweist sich, dass in der Realität der Studienbedingungen 
nicht nur der Musiklehrerausbildung sich auch diese Annahme als falsch erwiesen hat, weil die in den 
strikten Strukturvorgaben begründete Verschulung von Inhalten und Zeitabläufen der Studiengänge die 
Studierenden (und auch die Lehrenden) weitgehend zu Objekten von Planfestlegungen macht und ihnen 
die Möglichkeit nimmt, Subjekte ihrer eigenen Planung von Inhalten und Zeitpunkten zu sein. 

	 7	 Leichterer Transfer von Prüfungsleistungen - Steigerung der Mobilität?
	� Wie schon in Kapitel E dargestellt, hat die Zahl der Teilnehmerinnen an dem Erasmus-Programm entge-

gen den bildungspolitischen Erwartungen deutlich abgenommen, und auch im Bereich der Musikleh-
rerausbildung haben die befragten Kolleginnen darauf hingewiesen, dass ein Studienortwechsel für die 
Studierenden der Schulmusik nahezu unmöglich ist. Damit ist eines der essentiellen Reformziele, näm-
lich über die Detailliertheit der Modulbeschreibungen und der ihnen zugeordneten Leistungspunkte In-
halte und Leistungsansprüche transparent zu machen und auf diese Weise ‚akkumulierte’ Leistungen im 
Interesse der Mobilitätssteigerung transferierbar zu machen, gescheitert. Gerade diese an sich positiv 
zu bewertende Transparenz des persönlichen Leistungsstands (im sog. transcript auf records) und der 
dahinter stehenden Inhalte und Zeitabläufe der qualifizierenden Studiengänge machen für mobilitäts-
interessierte Studierende wie auch die aufnehmenden Institutionen erkennbar, dass  - wie kaum anders 
zu erwarten – von Hochschule zu Hochschule, von Bundesland zu Bundesland von europäischem Land zu 
europäischem Land eben diese Inhalte und Zeitabläufe mit ihren straffen Fixierungen und inhaltlichen 
wie zeitlichen Inkompatibilitäten jeglichen Standortwechsel behindern oder auch unmöglich machen, 
zumal der Zeitdruck des Fertigwerden-Müssens für die Studierenden immer gravierender geworden ist. 
Die an manchen Hochschulen von Studiendekanen empfohlene ‚großzügige’ Durchführung der Verfah-
ren zur Anerkennung von ‚außen’ erworbenen Leistungen kann vor diesem Hintergrund nur als Indikator 
für das Scheitern dieses Reformziels gelesen werden. 

	 8	 Wissenschaftliche Studieninhalte – Herausbildung von Kompetenzen?
	� In den Profilanforderungen der Wirtschaft für junge Nachwuchskräfte aus den Universitäten und Fach-

hochschulen werden typischerweise Softskills wie Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Selbstmanagement, 
Einsatzbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit genannt, im Kern entsprechen sie den Kriterien, die 
die KMK (KMK 2000) für den Zugang zum Höheren Dienst (A13; Lehrkraft an Realschulen oder an Gymna-
sien) festgelegt hat (siehe Kapitel B). Demgegenüber wird in den Interviews deutlich, dass die Verdichtung 
von Zeitabläufen und Studieninhalten, die Fixierung von Modulthemen und Bearbeitungsmethoden, 
das fortwährende Abprüfen des modulabschließenden Erfolgs etc. den Studierenden wie den Lehrenden 
durchweg zu wenig Freiräume lässt, erkenntnisgenerierende Eigeninitiativen und forschendes Lernen in 
den Studienweg einzubringen. Studierende, die in einem einzigen Studienfach pro Semester drei oder 
mehr Modulprüfungen zu bestehen haben, sehen sich unter dem Diktat der Zeitökonomie gezwungen, 
für das Bestehen des jeweils nächsten Tests mit kurzfristiger Zielperspektive zu arbeiten (learning to the 
test). Nachhaltige Selbstqualifikation kann sich so kaum entfalten, die Studierenden akkumulieren viel-
mehr schnell verflachendes Wissen. 

	 9	 Bachelor als Regelabschluss eines Hochschulstudiums für die Mehrzahl der Studierenden?
	� Wie schon oben ausgeführt, haben die Bildungsministerien der meisten Bundesländer im Blick auf die 

Qualifikationsansprüche des Lehrerberufs erkennen müssen, dass der Bachelor in der Regel nicht den 
Abschluss einer gelingenden Lehrerausbildung darzustellen vermag, weil die Fülle der zu vermittelnden 
Inhalte in zwei Schulfächern den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen sprengt und zudem laufbahn-
rechtliche Notwendigkeiten im gymnasialen Bereich nur durch einen konsekutiven Studiengang mit 
Master-Abschluss befriedigt werden können. 
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	 10	 Bachelor Studiengang führt zur Berufsqualifikation?
	� In einem Zweifachstudium der Lehrerausbildung kann, darüber sind sich alle befragten Kolleginnen einig 

und inzwischen auch die Bildungsministerien, der Bachelor-Abschluss nach sechs Semestern in keiner 
Weise ‚berufsqualifizierend’ sein, schon gar nicht, wenn der Bachelor-Studiengang im Bezug auf außer-
schulische Berufsfelder ‚polyvalent’ sein soll. Dass aber mit dem anfänglichen Versuch der planenden 
Institutionen, diesen Anspruch auf Berufsqualifikation auch in der Lehrerausbildung einzulösen, der vom 
Deutschen Musikrat geforderte Bezug zu der Berufswirklichkeit in den Schulen in die Curricula der Mu-
siklehrerausbildung wieder verstärkt Einzug gehalten hat, sollte nicht übersehen werden. 

b	 Zusammenfassung und Ausblick 
	� Die Fragen, die sich hinsichtlich der Einschätzung der Ergebnisse des Reformprozesses stellen, können 

bzw. konnten im Rahmen dieser Studie nur auf der Basis der subjektiven Wahrnehmungen der befragten 
Lehrenden diskutiert werden. Gewiss würde eine Einbeziehung auch der Studierenden in die Befragung 
die Objektivität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zur Evaluation des Transformationsprozesses erheb-
lich steigern, jedenfalls dann, wenn alle Studierenden der jeweiligen Studiengänge (schriftlich) hätten 
befragt werden können. Aber auch damit wäre nur die Basis der subjektiven Wahrnehmungen erwei-
tert worden, denn auch die Antworten der Studierenden könnten nur deren Eindrücke und Erfahrungen 
widerspiegeln. Eine wirkliche Evaluation des Transformationsprozesses müsste aber an der Realität der 
(späteren) Berufspraxis der ausgebildeten Lehrkräfte ansetzen, an der Frage also, welche Kompetenzen 
der Studiengang den Studierenden hat vermitteln können und ob diese Kompetenzen den Erfordernis-
sen der Tätigkeit in dem Berufsfeld entsprechen und zu einem gelingenden Unterricht führen. Indes, al-
lein schon in die Beschreibung und erst recht in die Erfassung eines ‚gelingenden’ Unterrichts gehen so 
viele Faktoren ein, dass die Realisierung einer Evaluation in diesem Sinne nur im Rahmen eins umfas-
senden Forschungsprojekts über einen längeren Zeitraum denkbar wäre. Ganz abgesehen davon, dass 
das ‚Gelingen’ des gelungenen Unterrichts ja nur sehr bedingt auf die zuvor absolvierte Lehrerausbildung 
zurückgeführt werden könnte.

	� Gleichwohl, die Auswertung der vorliegenden Ergebnisse der Befragungen im Blick auf die eingangs ge-
nannten zehn Referenzkriterien zeigt, dass der Transformationsprozess keineswegs eine Erfolgsstory dar-
stellt, aber auch nicht als grundsätzlich gescheitert anzusehen ist. Vielmehr erweist sich, dass so manche 
seitens der Bildungspolitik gut begründbare Theorie der Struktur- und Zielvorgaben sich in der Praxis der 
Planung und Realisation an den realen Bedingungen ‚vor Ort’ bricht und brechen muss. Damit ist weder 
die ‚Bologna-Theorie’ als Handlungsvorgabe für den Transformationsprozess widerlegt noch darf die Pra-
xis dieses Prozesses als nicht veränderlich weil unausweichlich behauptet werden. Vielmehr gilt, in der 
Sprache des Fußballs gesagt: Nach der Reform ist vor der Reform. 

	� Zunächst einmal ist positiv festzuhalten, dass der Transformationsprozess für die beteiligten Hochschu-
len und Lehrenden zu einer grundlegenden Standortbestimmung der eigenen Ausbildungspraxis und ih-
rer curricularen sowie materiellen Ressourcen geführt hat und damit zu einer zuvor so nicht vorhandenen 
kritischen Bewusstheit für die Strukturen der Ausbildung, der Relevanz ihrer Inhalte und des Anspruchs 
auf nachhaltige Verwertbarkeit im jeweiligen Berufsfeld. Dieses Potenzial eines reformorientierten Den-
kens und Handelns ist in den Interviews an vielerlei Zusammenhängen immer wieder deutlich gewor-
den, es materialisiert sich in dem bis in die Studien- und Modulordnungen zu verfolgenden Bemühen, 
den vom Deutschen Musikrat geforderten Bezug zur Berufswirklichkeit des Musikunterrichts in die Re-
form der Ausbildungsinhalte einzubringen. 
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�	� Andererseits sind einige der oben zusammengetragenen Problempunkte der Umsetzung des Transfor-
mationsprozesses schon zu einem frühen Zeitpunkt der Planung erkennbar gewesen, etwa die Tendenz 
zur Verschulung der Studiengänge, oder die mit der hohen Zahl von Modulprüfungen einhergehende 
Belastung der Studiengänge durch Administration und Prüfungsdurchführung, dann die im Bereich der 
Musiklehrerausbildung nicht realisierbaren Vorgaben für den workload und schließlich die Gefahr der 
Reduktion der Ausbildungsinhalte auf jene Arbeitsfelder, die die an den jeweiligen Institutionen tätigen 
Lehrenden aufgrund ihrer zeitlichen Ressourcen und Qualifikationsschwerpunkte real in verantwort-
licher Weise zu betreuen vermögen. Weitere Problempunkte sind dann im Verlauf des Studienbetriebs 
selbst aufgetreten, etwa die Benachteiligung jener Studierenden, die während des Studiums mit zusätz-
lichen Jobs ihren Studien-Lebensunterhalt sichern müssen, dies aber nicht mit den rigiden Zeitvorga-
ben des Studiums vereinbaren können, oder die weitgehende Inkompatibilität der Studieninhalte und 
–modulabschlüsse, die die gewünschte Mobilität international und auch national oder regional behin-
dert, und nicht zuletzt ist zu nennen der schleichende Qualitätsverlust einer Ausbildung, die mit ihren 
starren Strukturen der Individualisierung der Professionalisierungwege wie auch der Entwicklung eines 
vernetzten Denkens (und wissenschaftlichen Handelns) weitgehend entgegensteht. 

	� Im Vergleich zu den anderen Staaten Europas ist in der Bundesrepublik Deutschland der Transforma-
tionsprozess auf typische Weise ‚deutsch’ umgesetzt worden, nämlich ausgesprochen vorgabengetreu 
und eilfertig und das auch noch in sechzehn mehr oder minder unterschiedlichen Ausgestaltungen. Da 
bedarf es einer erheblichen bildungspolitischen Gelassenheit einerseits und andererseits der bildungs-
politischen Entschlossenheit, den gewachsenen Problemdruck aufgrund der Fehlentwicklungen zum 
Anlass einer Korrektur des Transformationsprozesses zu nehmen. Gewiss hat die Bundesministerin für 
Bildung und Forschung Annette Schavan recht, wenn sie, konfrontiert mit dem Bildungsstreik der Schü-
lerinnen und Studierenden im Juni dieses Sommers 2009 anlässlich der Situation des Bildungssektors 
in Deutschland, darauf hinweist, dass Deutschland Teil des europäischen Bildungsraums sei und diesen, 
und damit auch den Bologna-Prozess, nicht einfach verlassen könne. Wenn sie aber in einer Pressemit-
teilung des BMBF vom 18. März 2009 erklären lässt: „Die Umstellung greift, die Umsetzung des Bologna-
Prozesses gewinnt an Fahrt. Für die deutschen Hochschulen ist das ein Gewinn, denn der Bologna-Pro-
zess ist ein wichtiger Beitrag zu ihrer Internationalisierung und bietet darüber hinaus die Chance, die 
Studienstruktur grundlegend zu reformieren“, dann stellt sich die Frage, ob der verharmlosende Verweis 
auf die zunehmende Zahl von Bachelor-Master-Studiengängen und die in ihnen liegende Chance (! NK) 
ein angemessenes Verständnis des Ergebnisses von nunmehr zehn Jahren ‚Bologna-Prozess’ sein kann. 

	� Denn was wäre zu tun? Worauf müsste eine Reform der Reform angelegt sein? Für die Musiklehreraus-
bildung (und sc. die Lehrerausbildung insgesamt) sind folgende Punkte zu nennen:

	 1)	� Die hauptamtlichen Personalressourcen der Studiengänge sind auf das erforderliche Maß hin zu er-
weitern mit dem Ziel, die thematische Breite der Ausbildung zumindest in den fachlichen Kernbe-
reichen kompetent sicherzustellen und für die Studierenden eine angemessene Lehrbetreuung zu 
gewährleisten. Das kann auch bedeuten, dass Studiengänge, die nur über eine oder zwei Professuren 
(Musikwissenschaft und Musikpädagogik) verfügen, zu größeren Ausbildungseinheiten zusammen-
gelegt werden.

	 2)	� Die Prüfungsordnungen für das Staatsexamen, soweit sie für die inhaltliche und zeitliche Ausgestal-
tung der Module, Modulprüfungen und Studienpläne von Relevanz sind, müssen auf die Ansprüche 
des geforderten Berufsbezugs hin überarbeitet bzw. mit den Modul-Prüfungsordnungen harmoni-
siert werden. 
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	 3)	� Solange es nicht gelingt, die einschlägigen Verordnungen der sechzehn beteiligten Bundesländer 
entweder zu vereinheitlichen oder in die zentrale Verfügungsgewalt des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung zu überführen, um den Transfer von Leistungen im Interesse der Mobilität der 
Studierenden zu erleichtern, sollte die Beschreibung der Module und ihrer Stellung im Studienver-
laufsplan durch Reduzierung ihrer Detailliertheit eine größere Offenheit bekommen im Interesse der 
Flexibilisierung von Lehr- und Lernprozessen und ihren Inhalten. 

	 4) 	� Die Zuordnung von Leistungspunkten sollte globaler vorgenommen werden können, die akkumu-
lierten Leistungspunkte sollten im Blick auf ihre Funktion bzw. Bedeutung für den Qualifikationspro-
zess mit einem Gewichtungsfaktor versehen werden (können), so dass sie nicht mehr nur für einen 
fiktiven Zeitaufwand des workload stehen. 

	 5) 	� Die Anzahl der Modulprüfungen ist im Blick auf Funktion und Bedeutung der jeweiligen Module zu 
überprüfen und ggf. zu reduzieren. 

	� Die hier geforderten Maßnahmen verursachen an einigen Stellen zusätzliche Geldausgaben; angesichts 
der Tatsache, dass der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen Jahren 
zwar geringfügig nominal gestiegen ist, prozentual aber deutlich abgenommen hat, kann man hinsicht-
lich der Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die immer wieder angekündigte ‚Bildungsoffensive’ 
(Schavan) skeptisch sein. Man möchte sich da wünschen, dass auch der Bildungssektor in vergleichbarer 
Weise wie die großen Banken von den politischen Entscheidungsträgerinnen als ‚systemrelevant’ ange-
sehen werden würden im Blick auf die Zukunftsfähigkeit des ‚Standorts Deutschland’.  

Anmerkungen
(1) 	� Im Interesse der sprachlichen Vereinfachung habe ich durchgängig die weibliche Sprachform gewählt, es 

ist selbstverständlich immer auch die männliche Sprachform mitgemeint.
(2) 	� Mit ‚Theorie’ ist hier gemeint ein subjektives, gleichwohl fachlich begründetes Verständnis von Zusam-

menhängen, Ursachen für Entwicklungen als auch Perspektiven für zu ergreifende Maßnahmen mit dem 
Ziel einer Problemlösung.

(3)	� Diese Dokumente wie auch weitere sind von der Hochschulrektorenkonferenz in einer Folge von drei 
Readern für die Hand der Planungsteams veröffentlicht worden unter folgender Bezeichnung:

	� HRK (Hrsg.) (2004): Bologna-Reader. Texte und Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele des Bologna-
Prozesses an deutschen Hochschulen. Service-Stelle Bologna. Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2004.

	� HRK (Hrsg.) (2007): Bologna-Reader II. Neue Texte und Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele des Bolo-
gna-Prozesses an deutschen Hochschulen. Service-Stelle Bologna. Beiträge zur Hochschulpolitik 5/2007.

	� HRK (Hrsg.) (2008a): Bologna-Reader III. FAQs – Häufig gestellte Fragen zum Bologna-Prozess an deut-
schen Hochschulen. HRK Bologna-Zentrum. Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2008.

(4) 	� Mitglieder der Arbeitsgruppe waren: Markus Brenk, Birgit Jank, Renate Kafurke, Hermann Josef Kaiser, 
Niels Knolle und Raimund Vogels.

(5) 	 Dazu auch:  HRK 2008b 
	� „Nachdem die Kultusministerkonferenz 2005 die Strukturvorgaben für die künstlerischen Studiengänge 

an Kunst- und Musikhochschulen ergänzt hat, schlägt sich die Studienreform an diesem Hochschultyp 
in einem kräftigen Anstieg der Bachelor- und Masterstudiengänge um 100 % auf nunmehr 208 nieder. 
Inzwischen führen rund 28 % der Studienangebote an Kunst- und Musikhochschulen zu den neuen Ab-
schlüssen. In der Lehrerbildung führt die Mehrzahl der Länder eine gestufte Studienstruktur ein, nach-
dem Alternativen zum Staatsexamen als eigenständiger Prüfung entwickelt wurden. ... 
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	� In der Lehrerbildung haben sich mit Ausnahme des Saarlandes und Sachsen-Anhalts alle Länder grund-
sätzlich für eine Einführung einer gestuften Studienstruktur ausgesprochen. In Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen werden Bachelor- und Masterstudiengänge 
allerdings nur in begrenzter Anzahl angeboten, sei es als Pilotversuche, sei es begrenzt auf einen Schul-
typ (insbesondere berufsbildende Schulen) oder eine Hochschule (Universität Erfurt in Thüringen). Die 
Länder Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind auf dem Weg zur flächendeckenden 
Umstellung. Vollständig umgestellt haben bereits Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen 
und Schleswig-Holstein. Im Wintersemester 2008/2009 werden 768 Bachelorstudiengänge angeboten, 
die über einen späteren Masterstudiengang zum Lehramt befähigen.“

(6) 	� Vergleiche auch Münch (2009): „Die Lehrprofessur, deren Deputat sich kaum noch von dem an Fach-
hochschulen üblichen Volumen unterscheiden wird, dürfte von der Ergänzungskategorie zum Normalfall 
werden, während intensiver forschende Professoren sich über eine Verringerung der Stundenzahl freuen 
dürfen, die sie mit der Lehre verbringen.“ S. 72.

(7) 	� „Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten: a) Inhalte und Qualifikationsziele des Mo-
duls, b) Lehrformen, c) Voraussetzungen für die Teilnahme, d) Verwendbarkeit des Moduls, e) Vorausset-
zungen für die Vergabe von Leistungspunkten, f) Leistungspunkte und Noten, g) Häufigkeit des Angebots 
von Modulen, h) Arbeitsaufwand, i) Dauer der Module“ (KMK 2000b). 

(8 	� Dass es bei der Durchführung dieser Planungsvorgabe zu Willkürlichkeiten kommen kann, wenn z.B. an 
einer der Universitäten durch die Verwaltung vorgegeben wird, dass die Anzahl der Leistungspunkte in 
allen Modulen durch 5 teilbar sein muss im Interesse der Erfassbarkeit durch ein übergeordnetes Erfas-
sungsprogramm, mag den unvermeidbaren Anfangsschwierigkeiten eines jeden Reformprozesses ge-
schuldet sein. 

(9 )	� Nach Aussage der Dezernentin für studentische und akademische Angelegenheiten an der Universität 
Oldenburg hat sich an dieser Universität die Anzahl der Prüfungen in den vergangenen fünf Jahren auf 
das Fünffache erhöht. Nordwest-Zeitung Oldenburg. 29.7.2009.
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